
Verbindliche Einkommenserklärung für Elternbeiträge 
 

gemäß § 8 der Satzung der Stadt Rheinberg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch 
von Tageseinrichtungen für Kinder vom 03.04.2008 i. d. aktuell geltenden Fassung 
 
Postanschrift 
 
Stadt Rheinberg 
Jugend und Soziales 
Kirchplatz 10 
47495 Rheinberg 
 
 
ANGABEN ZUM BESUCH EINER BETREUUNGSEINRICHTUNG 

 

Die Erklärung bezieht sich auf folgende/s Kind/er, das/die in einer Tageseinrichtung für Kinder, 
Tagespflege, Offene Ganztagsgrundschule oder in der Verlässlichen Schule aufgenommen 
ist/sind bzw. aufgenommen wird/werden: 
 
Name, Vorname 
des Kindes / der Kinder 

Geburtsdatum Aufnahmedatum (ggf. voraussichtliche) 
Einschulung 

    

    

    

    

    

 
Name der Einrichtung 
(Kindergarten/Schule/Tagespflegeperson) 

Betreuungsart/ 
Betreuungsumfang 

Randzeiten-
betreuung 

  ja nein 

  ja nein 

  ja nein 

  ja nein 

  ja nein 

 
 
Geschwisterkinder: 

Name, Vorname 
des Kindes / der Kinder 

Geburtsdatum 

  

  

  

  

  



ANGABEN ZU DEN ELTERN / PFLEGEELTERN und  
FESTSETZUNG DES ELTERNBEITRAGES 

 

 
  Vater                Pflegevater Mutter                         Pflegemutter 
Name   

Vorname   

Straße/Haus-Nr.   

PLZ/Ort   

Telefonnummer   

E-Mail Adresse   

Angaben zu den 
Einkommensverhältnissen 

selbstständig 
Beamter/Mandatsträger 
Sonstiger Arbeitnehmer 
Hausmann 
Arbeitslosengeld I  
Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe 
Asylbewerberleistungen 
Rentner 

selbstständig 
Beamtin/Mandatsträgerin 
Sonstige Arbeitnehmerin 
Hausfrau 
Arbeitslosengeld I  
Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe 
Asylbewerberleistungen 
Rentnerin 

Bruttoeinkommen Vorjahr                                             Euro Euro 

Voraussichtliches Brutto- 
einkommen aktuelles Jahr 

 Euro Euro 

 

 

 
Die Angaben sollten sich, soweit möglich, auf das aktuelle Kalenderjahr beziehen und durch 
aussagekräftige Einkommensunterlagen nachgewiesen werden. 
 
Selbsteinschätzung für die Elternbeitragserhebung: 
 

Stufe 0   bis 20.000 Euro                                              Stufe 5   bis 70.000 Euro 
Stufe 1   bis 30.000 Euro                                              Stufe 6   bis 80.000 Euro 
Stufe 2   bis 40.000 Euro                                              Stufe 7   bis 90.000 Euro 
Stufe 3   bis 50.000 Euro                                              Stufe 8   bis 100.000 Euro 
Stufe 4   bis 60.000 Euro                                              Stufe 9   über 100.000 Euro 

 
 
 
Anzahl der Kinder, für die zur Zeit Kindergeld / Kinderfreibeträge gewährt werden: ___________ 
 
 

Zahlungen: 
 
Um einen reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs zu ermöglichen, bitte ich Sie, die Vorteile des 
Bankeinzugverfahrens zu nutzen. Sie ersparen sich Zeit und Wege, wenn Sie die Stadtkasse 
Rheinberg beauftragen, die Forderungen jeweils zum 01. eines Monats von Ihrem Konto 
abzubuchen.  
 
Sollten Sie das SEPA Lastschriftmandat nicht ausfüllen, bitte ich Sie, die Elternbeiträge nach 
entsprechender Aufforderung per Dauerauftrag oder Überweisung einzuzahlen. 
  



Mir/uns ist bekannt, 
 
1. dass ich/wir verpflichtet bin/sind, Beträge zu ersetzen, die ich/wir zu wenig bezahlt habe(n), wenn 

mein/unser Beitrag zu gering festgesetzt worden ist, weil ich/wir falsche oder unvollständige 
Angaben gemacht oder eine Änderung nicht mitgeteilt habe(n).  

 
2. dass ich/wir verpflichtet bin/sind, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit ich/wir keine 

Angaben zur Einkommenshöhe gemacht habe(n), oder wenn ich/wir die Belege zur 
Einkommenshöhe, die von mir/uns verlangt werden, ohne Angaben von Gründen nicht vorlege(n). 

 
3. dass ich/wir verpflichtet bin/sind, Änderungen des Einkommens, die eine Erhöhung des Beitrages 

zur Folge haben, unverzüglich mitzuteilen.  
 

4. dass Eltern, die mit dem beitragspflichtigen Kind zusammenleben, gesamtschuldnerisch nach § 7 
der Beitragssatzung für die Beitragszahlungen haften. 

 
5. Zudem bestätige ich/wir, die Datenschutzinformation erhalten und zur Kenntnis genommen zu 

habe/n. 
 

6. dass der Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen nach dem 
dritten Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und vierten Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung) des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch oder Leistungen nach den §§ 2 und 
3 des Asylbewerberleistungsgesetzes oder Kinderzuschlag gemäß § 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz zu einem Erlass der 
Beiträge führen kann. Der Antrag auf Erlass des Elternbeitrages wird bei Vorlage der ersten Seite 
des entsprechenden Bewilligungsbescheides gestellt. 

 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                       Unterschrift des Vaters / Pflegevaters 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                       Unterschrift der Mutter / Pflegemutter 
 
 
 
Eine jährliche Überprüfung der Beiträge bleibt vorbehalten. 
 
 
Weitere Informationen zur Beitragserhebung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Elterninformation 
zur verbindlichen Einkommenserklärung für Elternbeiträge. 
 


